
Stand Februar 2014

Vertragsmuster der Handwerkskammer Chemnitz

Vertrag zur Gründung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts

Die Gesellschafter

- A (Vor- und Familienname, Beruf und Wohnanschrift)

- B (Vor- und Familienname, Beruf und Wohnanschrift)

- C (Vor- und Familienname, Beruf und Wohnanschrift)

verbinden sich zu einer Gesellschaft Rechts und schließen zu diesem Zweck folgenden

Gesellschaftsvertrag

§ 1

Name, Zweck und Sitz der Gesellschaft

(1) Die Unterzeichner bilden zur gemeinsamen Berufsausübung eine Gesellschaft bürger-

lichen Rechts unter der Bezeichnung: „(Namen aller Gesellschafter) GbR“.

(2) Zweck der Gesellschaft ist (hier bitte jeweiliges Handwerk einsetzen).

(3) Der Sitz der Gesellschaft ist (hier bitte Ortsangabe einsetzen).

§ 2

Inkrafttreten und Geschäftsjahr

(1) Die Gesellschaft beginnt am __________. Sie gilt auf unbestimmte Zeit.

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3

Einlagen und Gesellschaftsanteile

Die Gesellschafter erbringen Sacheinlagen, die in der Eröffnungsbilanz erfasst sind. Die Eröff-

nungsbilanz ist Bestandteil dieses Gesellschaftsvertrages. Am Gesellschaftsvermögen sind die

Gesellschafter zu _______ % und zu _______ % beteiligt.

§ 4

Geschäftsführung, Vertretung, Technischer Leiter

(1) Jeder Gesellschafter ist zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft verpflichtet.

Die Zustimmung aller Gesellschafter ist für folgende Geschäfte notwendig:

 Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten;

 Abschluss, Abänderung und Beendigung von Miet-, Pacht- oder Leasingverträgen;

 Einstellung und Kündigung von Mitarbeitern, Abschluss von Darlehensverträgen und

 Wechselgeschäften.

(2) Herr/Frau ________________________ (Name) arbeitet als verantwortlich technischer Leiter im

Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 1 der Handwerksordnung.



§ 5

Beschlussfassung

(1) Die Gesellschafter entscheiden durch Beschlüsse, die in Gesellschafterversammlungen

gefasst werden.

(2) Eine Gesellschafterversammlung kann von jedem Gesellschafter einberufen werden.

(3) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Der

Zustimmung aller Gesellschafter bedürfen Beschlüsse über:

 Auflösung der Gesellschaft

 Aufnahme eines Gesellschafters.

(4) Die Beschlüsse der Gesellschaft sind zu protokollieren.

§ 6

Wettbewerbsverbot

Die Gesellschafter verpflichten sich, ihre volle Arbeitskraft der Gesellschaft zu widmen. Jede

auf Erwerb gerichtete Tätigkeit bedarf der Zustimmung der Gesellschaft.

§ 7

Verteilung von Gewinn und Verlust

Der Gewinn oder Verlust wird unter den Gesellschaftern entsprechend ihrer Anteile aufgeteilt.

§ 8

Urlaub

Jedem Gesellschafter steht ein jährlicher Erholungsurlaub von fünf Wochen zu. Der Anspruch

auf Urlaub kann nur mit Zustimmung der Gesellschaft in das Folgejahr übertragen werden.

Die Urlaubszeit ist zwischen den Gesellschaftern abzustimmen.

§ 9

Kündigung des Gesellschaftsvertrags

Der Gesellschaftsvertrag kann mit einer Frist von 6 Wochen zum Quartalsende mit einge-

schriebenem Brief gekündigt werden. Für die Fristwahrung ist der Zugang der Kündigung

entscheidend. Die Handwerkskammer ist von der Kündigung zu unterrichten.

§ 10

Ausschluss und Tod eines Gesellschafters

(1) Ein Gesellschafter kann aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger

Grund vorliegt. Dies ist der Fall, wenn dieser Gesellschafter eine ihm nach dem Gesell-

schaftsvertrag obliegende wesentliche Verpflichtung vorsätzlich oder aus grober Fahrläs-

sigkeit verletzt hat oder wenn die Erfüllung einer solchen Verpflichtung unmöglich gewor-

den ist. Gleiches gilt, wenn über das Vermögen eines Gesellschafters das Insolvenzverfah-

ren eröffnet wurde.



(2) Der Ausschluss erfolgt durch einstimmigen Beschluss der übrigen Gesellschafter. Bei der

Beschlussfassung hat der Gesellschafter, in dessen Person ein wichtiger Grund vorliegt,

kein Stimmrecht. Mit dem Zugang dieses Beschlusses scheidet der betroffene Gesellschaf-

ter aus der Gesellschaft aus. Die Gesellschaft wird von den übrigen Gesellschaftern fortge-

setzt.

(3) Beim Tod eines Gesellschafters wird die Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern ohne dessen

Erben von den verbleibenden Gesellschaftern fortgesetzt. Verbleit nach dem Tode eines

Gesellschafters nur noch ein weiterer Gesellschafter, wird das Unternehmen unter Aus-

schluss der Liquidation mit allen Aktiva und Passiva vom dem letztverbliebenen Gesell-

schafter als Einzelunternehmen fortgeführt.

(4) Die Handwerkskammer ist über den Ausschluss oder den Tod eines Gesellschafters zu

unterrichten.

§ 11

Auseinandersetzung

(1) Falls ein Gesellschafter aus der Gesellschaft ausscheidet, wird diese von den verbleibenden

Gesellschaftern ohne Liquidation mit Aktiva und Passiva fortgesetzt.

(2) Der ausscheidende Gesellschafter hat einen Abfindungsanspruch, der aufgrund einer Aus-

einandersetzungsbilanz zum Zeitpunkt des Ausscheidens festgesetzt wird. Das Auseinan-

dersetzungsguthaben besteht aus dem Kapitalkonto und der Abfindung aus den anteili-

gen stillen Reserven. Ein Goodwill wird bei der Errechnung des Auseinandersetzungsgut-

habens nicht in Ansatz gebracht.

§ 12

Schlussbestimmungen

(1) Für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Gesellschaftsvertrag ist der Gerichtsstand

___________________________________________.

(2) Änderungen und Ergänzungen des Gesellschaftsvertrags sind nur wirksam, wenn sie

schriftlich vereinbart sind. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.

(3) Sollte eine der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages ganz oder teilweise ungültig

sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Ge-

sellschafter verpflichten sich, die jeweilige Bestimmung durch eine wirtschaftlich sinnvolle

Regelung zu ersetzen, welche die Gesellschafter nach dem Gesamtzusammenhang des

Vertrages getroffen hätten, wenn ihnen die Ungültigkeit oder Unwirksamkeit bekannt ge-

wesen wäre. In dieser Weise ist zu verfahren, wenn dieser Vertrag eine regelungsbedürfti-

ge Lücke enthalten sollte.

____________________________________ ____________________________________

Ort Datum (Unterschrift Gesellschafter A)

____________________________________ ____________________________________

(Unterschrift Gesellschafter B) (Unterschrift Gesellschafter C)


